
 

 

 

 

 
  
 
 

Ab- und Unterstellordnung  

 
1. Hangarmieten aktive Mitglieder 

 
 

1. Kein Unterschied zwischen Hoch-, Mittel- und Tiefdeckern Tragschrauber 50% der 
ausgewiesenen Mietpreise. 

 
2. Kein Unterschied zwischen den Klassen E; K und M. 

 
3. Kein Unterschied zwischen den einzelnen Hallen. 

 
4. Gebühren in Abhängigkeit vom Stellplatz: 

 
1. Reihe: 150,00 €  

 
2. Reihe: 127,50 € (=> 1.Reihe abzüglich 15 %) 

 
3. Reihe: 105,00 € (=> 1. Reihe abzüglich 30 %) 

 
Hängeplatz unter der Hallendecke: 30,00 € 
 
Flugzeuganhänger: 50,00 € 

 
5. Die genannten Gebühren verstehen sich pro Monat zuzüglich der gesetzlichen 

Umsatzsteuer von z.Z.: 7%. 
 
6. Mit allen Mietern wird ein schriftlicher Mietvertrag abgeschlossen. Es besteht kein 

Anspruch auf einen Hangarplatz. 
 
7. Für die Unterstellung eines Flugzeugs in einer der Hallen auf dem 

Flugplatzgelände ist eine aktive Vereinsmitgliedschaft zwingend erforderlich. 
 
 
 

2. Hangarmieten für Fremde und Kurzzeitmitglieder 
 

1. Tagesmiete:  10,00 € pro Nacht incl. Umsatzsteuer 
 

2. Wochenmiete: 60,00 € incl. Umsatzsteuer 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

3. Abstellung im Außenbereich 
 

Grundsätzlich dürfen Gegenstände jeder Art auf dem Flugplatz nur mit Zustimmung des 
Vorstands abgestellt werden. Sie sind sodann in einem ordentlichen Zustand zu halten. 
Auf Weisung des Vorstands sind abgestellte Gegenstände innerhalb der vom Vorstand 
gesetzten Frist zu entfernen. 
 

1. Abstellung Außenbereich Flugzeug aktive Mitglieder: 10 Tage kostenlos, dann 20 € 
incl. Umsatzsteuer pro angefangener Woche 
 

2. Abstellung Außenbereich Flugzeuge Fremde: 3 Tage kostenlos, dann 5 € incl. 
Umsatzsteuer pro Tag 

 
 

4. Nutzung der Segelflugwerkstatt 
 

Nach Zustimmung des Vorstands ist es Vereinsmitgliedern gestattet, die 
Segelflugwerkstatt zu nutzen, um an Flugzeugen, deren Halter das Vereinsmitglied ist, 
zu arbeiten. Verbrauchsmaterialien des Vereins dürfen dabei nicht genutzt werden.  
 
Die Werkstatt kann 7 volle Tage kostenfrei genutzt werden. Danach fällt eine Gebühr 
von 25 € incl. Umsatzsteuer pro angefangener Woche Werkstattnutzung an. Auf 
Weisung des Vorstandes ist die Werkstatt zu räumen. 

 
 


